
 
Konto der Kreisverwaltung:  

Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67 1705 6060 3424 0013 91 
BIC: WELADED1UMP 

Steuernummer:  
062/149/01062 

Telefon -Vermittlung:   
03984 70-0 

Internet: 
www.uckermark.de 

Sprechzeiten:  
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur Verfügung. 
Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 

Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin -  

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
 
An das 
Mitglied des Kreistages 
Herrn Harald Engler 
über Büro Kreistag 
 
nachrichtlich 
alle Mitglieder des Kreistages 

 Nebenstelle:  

Dezernat: I 

Amt: Amt für Bau und Liegenschaften 

Bearbeiter(in): Frau Schwanke 

Zimmer-/Haus-Nr.: 452/Haus 1 

Telefon-Durchwahl: 03984 70-1065 

Telefax: 03984 70-4965 

E-Mail: Amt65@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen  Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen  Datum  

  65 30.10.2023 

 
Ihre Anfrage vom 17.10.2023, Drucksachen-Nr.: AF/19 9/2023 
zum Thema: Kreisstraßen im Landkreis Uckermark / Al tkreis Templin 
 
 
Sehr geehrter Herr Engler, 
 
Ihre o. g. Anfrage ist im Kreistagsbüro am 17.10.2023 eingegangen und wir nehmen wie 
folgt dazu Stellung: 
 
Ihre Fragen lauten: 
 
1. Wie viel Kreisstraßen-Kilometer gibt es im Landkreis Uckermark/Altkreis Templin? 
2. Wie viele der o. g. Kilometer sind aktuell sanierungsbedürftig? 
3. Wann und in welcher Reihenfolge werden diese saniert? 

 
 

Antworten: 
 
zu Frage 1: 
Das Kreisstraßennetz hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Länge von 376,123 km, da-
von befinden sich 124,362 km im Territorium des Altkreises Templin. 
 
zu Frage 2: 
Die Schwerpunkte für sanierungsbedürftige Kreisstraßen sind im Mittelfristigen Straßen-
bauprogramm des Landkreises Uckermark als Handlungsgrundlage mit dem BV/195/2021 
dargestellt. 
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zu Frage 3: 
Die Kreisstraßensanierungsmaßnahmen werden in Abhängigkeit der Baurechtschaffung, 
der Finanzierungsbedingungen, der Fördermittelbereitstellung und im Rahmen der 
Grundsätze der Verkehrssicherungspflicht sowie in Abhängigkeit von dringenden Unter-
haltungsmaßnahmen umgesetzt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Frank Bretsch 
1. Beigeordneter 


